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RS UVS Kärnten 1994/03/16 KUVS-
450/1/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1994

Rechtssatz

Wird das Fahrzeug im Halte- und Parkverbot abgestellt und der Zulassungsbesitzer aufgefordert, binnen zwei Wochen

mitzuteilen, wer das Fahrzeug mit dem bestimmten Kennzeichen am bestimmten Ort zur bestimmten Zeit abgestellt

hat, verletzt seine Auskunftsp9icht und macht sich auch verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich dann, wenn der

Beschuldigte lediglich mitteilt "... daß er diesen Pkw zum angeführten Zeitpunkt niemandem zur Lenkung überlassen

habe ....".

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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